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Drei Rechtsgebiete –  
ein brillantes Werk.

Der Jahrbuch-Bestseller im  
Personalrecht
Im Küttner finden Sie in über 400 Stichwörtern umfassende 
Antworten, jeweils aus arbeits-, lohnsteuer- und sozialver-
sicherungsrechtlicher Sicht. Enthalten ist der Zugriff auf die 
dreimal jährlich aktualisierte Online-Version des Küttner, u.a. 
mit der zitierten Rechtsprechung, Gesetzen, Verordnungen und 
Verwaltungsanweisungen sowie Musterformularen. 

Zur Neuauflage
Die Ausgabe 2024 berücksichtigt:

	� Neueste Rechtsprechung des EuGH und des BAG zum 
Urlaubsrecht, zum Kündigungs- und Beschäftigungsdaten-
schutzrecht sowie zur geringfügigen Beschäftigung
	� Neuerungen betreffend das Hinweisgeberschutzgesetz, das 

Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz sowie das 
Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildung
	� Lohnnsteuerrechtliche Auswirkungen des Kreditzweit-

marktförderungsgesetztes

Außerdem: die Pfändungsfreigrenzen 2023, neue Stichworte 
wie z.B. »Workation«, »Bonus« und »Employer of Record«.

Küttner
Personalbuch 2024

31. Auflage. 2024. XL, 3334 Seiten.
In Leinen mit Freischaltcode für Zugang zum 
Online-Modul € 169,–
ISBN 978-3-406-81443-3
Neu im April 2024

 beck-shop.de/36228657

Vorteile auf einen Blick

	� über 400 Stichworte aus der betrieblichen 
Personalpraxis

	� umfassende und vernetzte Darstellung 
der Stichworte

	� zusätzlich in der Online-Version: Ver-
tragsmuster und Formulare sowie unter-
jährige Aktualisierungen

Dieses fachlich komprimierte und äußerst praxistaugliche 
Werk ist seit vielen Jahren ein Klassiker und eine unverzicht-
bare Hilfestellung für jede Personalabteilung.

RA Martin Jonetzko, in: unternehmen! 02/2023, zur Vorauflage

 

NZA Editorial Heft 6/2024
 

Das neue Postgesetz: Subunternehmerverbot in der Paketbranche? 

Direktanstellungsgebote haben Konjunktur. Nachdem der Gesetzgeber in der 
Frühphase der Corona-Pandemie mit § 6a GSA Fleisch einen „Testballon“ gestartet 
hat, ist mit der Paketbranche nun der nächste Wirtschaftsbereich im Visier: Der Bun-
desrat hat hier im Mai 2023 (BR-Drs. 117/23) ein grundsätzliches Verbot 
von Subunternehmerstrukturen gefordert und dies Anfang Februar 2024 
in seiner Stellungnahme zum Postrechtsmodernisierungsgesetz (BR-Drs. 
677/23) bekräftigt. 
 
Eine Verbesserung behördlicher Kontrollen und die Stärkung von Tarifbin-
dung und Mitbestimmung sind durchaus legitime Regelungsziele. Mit dem 
vorgeschlagenen Regelungsinstrument wären aber brachiale Eingriffe in 
die Berufsfreiheit verbunden. Die Entscheidung, in welchen Bereichen ein 
Unternehmen in voller Verantwortung tätig sein will, ist eine klassische 
unternehmerische Kernentscheidung. Zudem würde das Berufsbild des 
selbstständigen Kleinunternehmers faktisch abgeschafft. Unter den spezifischen  
Bedingungen der Paketbranche würde eine Marktzugangshürde errichtet, die – im 
Widerspruch zur Grundidee des europäischen Binnenmarktes – zu einer Re-Natio-
nalisierung und Re-Monopolisierung des Paketmarktes führen kann. Die scharfen 
Eingriffswirkungen lassen sich – wie der Verfasser gutachterlich ausgeführt hat – 
durch die Regelungsziele nicht rechtfertigen. 
 
In den Regierungsentwurf zur Postgesetznovelle (https://www.bmwk.de/Redaktion/ 
DE/Artikel/Service/Gesetzesvorhaben/novelle-des-postgesetzes.html) hat daher zu 
Recht kein allgemeines Subunternehmerverbot Eingang gefunden. Daran sollte fest- 
gehalten werden. Stattdessen greift mit dem neu eingeführten Lizenzierungsverfahren 
(§§ 4, 5 PostG-E) eine individualisierte Zuverlässigkeitsprüfung. Nach dem Referen-
tenentwurf sollten Branchenunternehmen, die in den letzten fünf Jahren zweimal mit 
einem Bußgeld wegen arbeits- oder sozialversicherungsrechtlicher Ordnungswidrig-
keiten iHv mindestens 500 EUR belegt wurden, von der Aufnahme in das Anbieter-
verzeichnis ausgeschlossen werden. Der nun vorliegende Regierungsentwurf modifi-
ziert dies durch eine sachgerechte Staffelung nach Unternehmensgröße, sodass bei  
Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten erst 25 unanfechtbare Bußgeldentschei-
dungen die Konsequenz einer Berufsausübungssperre nach sich ziehen. Auch wurde 
die Bußgeld-Relevanzschwelle auf 1.500 EUR angehoben. Problematisch bleibt der 
vergangenheitsbezogene, sanktionierende Blickwinkel, der die Regelung zB von § 21 
AEntG oder § 19 MiLoG unterscheidet. Dort kann die Wiederherstellung der Zuver-
lässigkeit zukunftsbezogen – etwa durch Einführung eines wirksamen Compliancesys-
tems – nachgewiesen werden. Das setzt richtige Anreize. Man kann den Passus „in der 
Regel“ (§ 5 I Einls. PostG-E) zwar im gleichen Sinne deuten; der Gesetzgeber wäre 
dennoch gut beraten, dies durch Angleichung an die genannten Normen klarzustellen. 
 
Mit der nun deutlich verbesserten Ausgestaltung zeigt das federführende BMWK 
grundrechtliches Augenmaß und Bewusstsein für die hohe Bedeutung des Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatzes. Zu hoffen bleibt, dass sich die politischen Akteure im weite-
ren Verfahren daran orientieren und sich durch die ebenso populären wie problema-
tischen Forderungen des Bundesrats nicht beirren lassen. 
 

Professor Dr. Stefan Greiner, Bonn 


